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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1988

Norm

MRG §16 Abs3

Rechtssatz

Eine nicht dem zeitgemäßen Standard entsprechende Badegelegenheit ist nicht geeignet, zum Ausgleich für ein

fehlendes Ausstattungsmerkmal einer niedrigeren Ausstattungskategorie herangezogen zu werden.
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